
bis zum 12. September 1978 währenden 
Konferenz nahmen 138 Staaten tei l . Neben 
zahlreichen UN-Organen, darunter der Na
mibia-Rat, sowie zwischenstaat l ichen und 
nichtstaatl ichen internat ionalen Organisa
t ionen waren auch drei Bef re iungsbewe
gungen (die SWAPO aus Namibia, der PAC 
Südafr ikas und die Patriotische Front S im
babwes) vertreten. 

Im Akt ionsplan (UN-Doc.A/CONF.79/13/ 
Rev.1) wi rd einlei tend festgestel l t , TCDC 
sei kein Selbstzweck und auch kein Ersatz 
für technische Zusammenarbei t mit ent
wickel ten Staaten. Diese müßten wei ter da
zu bei t ragen, die technologische Kapazität 
der Entwicklungsländer zu verbessern. Bei 
TCDC gehe es v ie lmehr um das Ziel von 
»national and col lect ive sel f - rel iance of 
developing countr ies«. Damit würde auch 
die Aufnahmefähigkei t der Entwicklungs
länder für Leistungen entwickel ter Staaten 
erhöht. 

Der Akt ionsplan sieht im einzelnen Maß
nahmen auf nat ionaler Ebene vor, auf sub
regionaler und regionaler, auf überregiona
ler sowie auf wel twei ter. Dazu werden ins
gesamt 38 >Empfehlungen< ausgesprochen, 
d ie hier nicht im Detail w iedergegeben 
werden können. Die nat ionalen Maßnah
men, die der Plan vorschlägt, lassen sich 
woh l auf den Nenner eines Abbaus (objek
tiv) bestehender TCDC-Hindernisse und 
der Schaffung eines für TCDC (subjektiv) 
günst igen Kl imas br ingen. Beispiele: Wie-
dereinste l lungsgarant ie für Fachleute im 
Auslandseinsatz (Empfehlung 2); Stärkung 
des Bewußtseins der eigenen kulturel len 
Identität, nament l ich durch entsprechende 
Erz iehungsprogramme (Empfehlung 13). 
Für die subreg ionale und regionale Ebene 
sieht der Akt ionsp lan besseren Informa
t ionsf luß und Stärkung der bestehenden 
Inst i tut ionen vor. Zu den konkreteren Über
legungen gehört der Vorschlag, die Ur
heber best immter Vorhaben, die sich ge
gensei t ig ergänzen, zu gemeinsamen Pro
jekten zusammenzuführen (Empfehlung 19). 
Bei der überregionalen Zusammenarbei t 
geht es um die Konsequenzen, d ie aus der 
Tatsache zu ziehen sind, daß die Kennt
nisse und Erfahrungen, d ie zur Lösung 
eines Entwick lungsproblems einer Region 
benöt igt werden, mögl icherweise in einer 
anderen Region zur Verfügung stehen. Was 
schließlich die auf wel twei ter Ebene zu 
t ref fenden Maßnahmen angeht, so laufen 
die Empfehlungen des Akt ionsplans darauf 
hinaus, künft ig bei al len entwick lungspol i 
t ischen Anst rengungen den TCDC-Aspekt 
gebührend zu berücksicht igen. Dabei wer
den die entwickel ten Staaten auch zu grö
ßeren f inanziel len Leistungen aufgerufen. 
Es fällt auf, daß in dem 20 Seiten langen 
Dokument ständig der Terminus >should< 
verwendet w i rd . Auch im übr igen ist die 
Sprache durchweg zurückhal tend (promote, 
faci l i tate, foster, encourage, strengthen). 
Viel leicht l iegt das auch daran, daß die 
bekannt l ich sehr souveräni tätsbewußten 
Entwicklungsländer bei der Formul ierung 
von Empfehlungen, d ie sich an sie selber 
r ichteten, besonders vorsicht ig sein wol l ten. 
So aber wirkt der Akt ionsplan geschwätzig, 
langatmig und merkwürd ig kraft los. Eine 
knappere, weniger auf Vol ls tändigkei t be
dachte und mit mehr Entschlossenheit vor
gebrachte Erklärung hätte dem Tweifel los 

guten TCDC-Gedanken einen besseren 
Dienst erwiesen. NJP 

Transnationale Gesellschaften: Fortgang der Arbelt 
an einem Verhaltenskodex (3) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Ber icht in VN 3/1978 S. 95 f. fort ; vgl . außer
dem die Darstel lung von K. Tapio la in VN 
5/1978 S. 151 ff.) 
Die fünfte Tagung der Arbei tsgruppe für 
einen Verhal tenskodex für t ransnat ionale 
Gesel lschaften vom 18. bis zum 29. Sep
tember 1978 in New York brachte kaum 
grei fbare Ergebnisse. Die Arbe i tsgruppe 
führte die im März 1978 begonnene De
batte über den vom Sekretariat vorge leg
ten >Formulierungsversuch gemeinsamer 
Elemente< fort, erzielte dabei aber, w ie ihr 
Vorsi tzender S. Niklasson (Schweden) e in
räumte, keine spektakulären Fortschri t te. 
Die Beratungsgegenstände waren im ein
zelnen f re i l ich unterschiedl ich kontrovers. 
I. Die größten Meinungsverschiedenhei ten 
gab es wiederum bei den alten Strei tpunk
ten Verstaat l ichung und Gerichtsbarkei t . 
Der >Formulierungsversuch< zur Verstaat
l ichung lautete in deutscher Über t ragung: 
»In Ausübung ihrer Souveränität haben 
Staaten das Recht, auf ihrem Gebiet be
f ind l iche Eigentumswerte im öffent l ichen 
Interesse zu verstaat l ichen. Im Rahmen 
einer fairen Behandlung durch die Gast
länder sol l ten t ransnat ionale Gesel lschaf
ten damit rechnen dürfen (should expect) , 
daß im Falle der Verstaat l ichung oder son
st igen Wegnahme ihres Eigentums eine ge
rechte Entschädigung geleistet werden 
wi rd , bei Gewährung recht l ichen Gehörs 
und ohne Diskr iminierung zwischen Unter
nehmen in verg le ichbarer Lage. Diese 
Grundsätze berühren nicht das Recht von 
Privatpersonen und privaten Verein igun
gen, ihre Ansprüche bei geeigneten Stel
len anzumelden . . . « Zwar wurde das Recht 
eines Staates zur Vornahme von Verstaat
l ichungen von keiner Seite in Zweife l ge
zogen, doch im übr igen stel l ten diese 
Wendungen weder die wicht igsten west
l ichen Industr iestaaten noch die Gruppe der 
77 zufr ieden. Die Vereinigten Staaten (und 
mit diesen wei tgehend übereinst immend 
die Bundesrepubl ik Deutschland) rügten, 
mit der Formul ierung »should expect« wer
de der Entschädigungsanspruch von ver
staat l ichten Unternehmen nicht ausdrück
l ich anerkannt, und wandten s ich außer
dem mit Bl ick auf die Entschädigungshöhe 
gegen den Quant i tätsmaßstab »gerecht«, 
über den sehr unterschiedl iche Vorste l lun
gen bestünden. Sie plädierten für eine 
Rückkehr zu der k lassischen Völkerrechts
tr ias »prompt, adäquat und effektiv«. Des 
weiteren beanstandeten sie, daß die Ent
schädigungs-Richt l in ien »faire Behand
lung«, »recht l iches Gehör« und »ohne Dis
kr iminierung« nicht auch für den Verstaat
l ichungsakt selber gel ten sol l ten, und ver
mißten schl ießl ich al lgemein eine Bezug
nahme auf die Grundsätze des Völker
rechts. Demgegenüber warf der Sprecher 
der Gruppe der 77 den Formul ierungen zu 
Entschädigung und Stre i tschl ichtung »wohl
über legte Mehrdeut igkei t« vor. Er würde 
es l ieber sehen, wäre in der Best immung 
schlicht von Entschädigung »im Ein
klang mit nat ionalen Gesetzen und Erfor
dernissen« die Rede, und unterstr ich, die 

»geeigneten Stellen« könnten natür l ich nur 
so lche des Gast landes sein. — Vorsi tzen
der Nik lasson zog treffend das Fazit, es 
seien die klassischen Posit ionen wieder
holt worden , und klagte, man habe die 
»bekannten Litaneien« gehört. 
Zum Komplex Jur isd ik t ion hieß es im >For-
mulierungsversuch< unter anderem: »We
gen der Jur isd ik t ion von Staaten über ihr 
Gebiet unter l iegen t ransnat ionale Gesel l 
schaften der Jur isd ik t ion des Landes, in 
dem sie jewei ls tät ig werden. Investi t ions
stre i t igkei ten zwischen einem Staat und e i 
ner t ransnat ionalen Gesel lschaft unter l ie
gen der Jur isd ik t ion der Ger ichte und Be
hörden jenes Staates. Soweit d ie Staats
regierung und die t ransnat ionale Gesel l 
schaft frei übere ingekommen s ind, ihre 
Strei t igkei ten der Schiedsger ichtsbarke i t 
oder einer anderen Methode der Streit
sch l ichtung zu unterstel len, sol l te die Re
gierung eine derar t ige Verpf l ichtung nach 
Treu und Glauben sowie mit gebührender 
Berücks icht igung von solchen Fällen erfül 
len, in denen lebenswicht ige nat ionale Be
lange des Staates betroffen s ind . . . « Spre
cher der entwickel ten Staaten kr i t is ierten 
vor al lem die restr ikt ive Tendenz gegen
über internat ionalen Mechanismen zur 
Stre i tbei legung. Ihnen wurde die Frage ent
gegengehal ten, ob Staaten wohl bereit sein 
würden, in e inem internat ionalen Gremium 
auf g le icher Stufe mit t ransnat ionalen Ge
sel lschaften aufzutreten. 
II. Neben diesen Verabsolut ierungen der 
nat ionalen Souveränität von Gast ländern 
gab es auch erstaunl iche Vorstöße, t rans
nat ionale Gesel lschaften in best immten Be
reichen an den Rechtsstandard ihrer Her
kunfts länder zu b inden. So enthiel t der 
>Formulierungsversuch< zum Verbraucher
schutz fo lgenden Passus: »Transnat ionale 
Gesel lschaften sol l ten den geeigneten Stel
len der Länder ihres Tät igwerdens al le In
format ionen geben, die s ich auf Verbote, 
Beschränkungen, Warnungen und sonst ige 
Vorschr i f ten beziehen, we lche in anderen 
Ländern aus Gesundhei ts- und Sicherhei ts
gründen für Erzeugnisse gel ten, die sie 
herstel len oder vertre iben oder vertre iben 
wol len, sowie für Herstel lungsverfahren, 
d ie sie in den betroffenen Ländern ver
wenden oder verwenden wollen.« In d ie
sem Zusammenhang wie auch im Zusam
menhang mit Umwel tschutzbest immungen 
sprach s ich nament l ich Indien dafür aus, 
d ie t ransnat ionalen Gesel lschaften ihrem 
Heimatstandard zu unterwerfen. Diesmal 
waren es die USA, die dagegen den Pri
mat des nat ionalen Rechts des Gast landes 
ver fochten. 

III. Im übr igen ging es um Zahlungsbi lanz
prob leme ( insbesondere Export förderung, 
Impor tbeschränkungen, Zurückhal tung bei 
Inanspruchnahme des Kapi ta lmarktes des 
Gast landes sowie bei Überweisungen in 
das Ausland), interne Preisverschiebungen 
(transfer pr ic ing) , Besteuerung ( insbeson
dere Unterb indung der Steuerf lucht) sowie 
Offenlegungspf l ichten (im Interesse der 
schutzwürd igen Belange des Gast landes, 
doch unter Anerkennung des wet tbewerbs
bedingten Bedürfnisses einer Wahrung von 
Geschäftsgeheimnissen). Bei d iesen Punk
ten stand insgesamt eher der Aspekt der 
Formul ierungspräzis ion als der Grundtenor 
im Vordergrund der Beratungen. NJP 
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